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MASSEUR

Während der Behandlung einer Patientin bricht die Massageliege 

plötzlich zusammen. Ungebremst schlägt die Patientin mit der 

Nase auf dem Fliesenboden auf. Für die in Folge des Unfalls ge-

brochene Nase fordert sie Schmerzensgeld.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Patienten setzen ein hohes Maß an Vertrauen in Sie. Entspre-

chend hoch ist Ihre Verantwortung für deren Wohl. Selbst mit 

langjähriger Berufserfahrung ist es nicht ausgeschlossen, dass 

ein Missgeschick passieren kann. Ein Mal falsch gehandelt,  ein 

Mal falsch entschieden und die Folgen für Sie können verhee-

rend sein – finanziell und juristisch. Eine Berufshaftpflicht stärkt 

Ihnen den Rücken und lässt Sie nicht im Regen stehen, wenn 

Patienten zu Anspruchstellern oder Klägern werden.

HEILPRAKTIKER

Bei einer Akupunkturbehandlung verletzt der Heilpraktiker verse-

hentlich die Lunge eines Patienten. Dadurch kommt es zu einem 

Pneumothorax. Nach Genesung klagt der Patient auf Schadens-

ersatz.
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ANERKENNUNG

In einem ambulanten Pflegedienst geht es aufgrund der Eltern-

zeit einer Kollegin deutlich hektischer zu, da noch keine Schwan-

gerschaftsvertretung gefunden wurde. Dadurch bleibt nur sehr 

wenig Zeit für die Betreuung der einzelnen Patienten. Bei einer 

Patientin, die u. a. an Parkinson erkrankt ist, wird so beim Stellen 

der Medikamente etwas wichtiges übersehen. Der verschrei-

bende Hausarzt hat zur Minderung der Kosten Tabletten mit dop-

peltem Wirkstoffgehalt verschrieben – mit ausdrücklichem Hin-

weis, dass nur eine halbe Tablette pro Verabreichung gegeben 

werden darf. So wurden ganze Tabletten bereitgestellt, was zu 

einer Übermedikamentierung der Patientin führte, die Halluzinati-

onen verursachte. Die Diagnose wird im Krankenhaus gestellt, in 

dem die Patientin nach einem schweren Sturz behandelt werden 

muss. Es folgt eine Schadenersatzklage.

LOGOPÄDE

In einer logopädischen Praxis wird abends vergessen, die Kaf-

feemaschine auszuschalten. Durch die steigende Hitzeentwick-

lung schmort das Plastik der Maschine. Zunächst brennt nur die 

Kaffeemaschine,  anschließend die Küche, dann breitet sich das 

Feuer weiter aus. An den gemieteten Praxisräumen entsteht ein 

Schaden in fünfstelliger Höhe. 

FUSSPFLEGER

Bei einer Nagelbehandlung schneidet eine Fußpflegerin zu tief und 

verletzt einen der großen Zehen Ihrer Patientin. Aufgrund der Dia-

betes der Patientin will die Wunde trotz Behandlung nicht heilen. 

Sie entzündet sich und wird nekrotisch. Der Zeh muss amputiert 

werden. Die Angehörigen der Patientin drängen, auf Schadener-

satz zu klagen.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Diese Versicherung ist für Heilnebenberufe aller Fachrichtungen, z. B. 

Pfleger, Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Masseure etc., ein absolu-

tes Muss. 

WAS IST VERSICHERT?

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht, die aus den Tätigkeiten,  

Eigenschaften und Rechtsverhältnissen Ihrer versicherten Praxis  

entstehen kann.

Steht die Verpflichtung zum Schadenersatz fest, leistet die Berufshaft-

pflichtversicherung Entschädigungszahlungen stets bis zur Höhe des 

entstandenen Schadens, maximal jedoch bis zur Höhe der vertraglich 

vereinbarten Deckungssummen. Für einige Risiken gibt es separat im 

Vertrag festgelegte Deckungssummen und ggf. Selbstbeteiligungen.

Unter den Versicherungsschutz fallen alle Praxisinhaber, Mitarbeiter 

und sonstige Erfüllungsgehilfen (Praktikanten, Ferienjobber usw.).

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND
U. A. VERSICHERBAR?

Der Leistungsumfang der Berufshaftpflichtversicherung erstreckt sich 

auf Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Der Leistungsumfang erstreckt sich auf die Absicherung von 

Schadensersatzansprüchen Dritter.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND NICHT 
VERSICHERT?

Eine Haftpflichtversicherung deckt viele Schadensfälle ab, enthält 

aber auch Ausschlüsse. Nicht versichert sind z. B.:

• Schäden, die man selbst erleidet

• Schäden, die man vorsätzlich herbeiführt

• Schäden, die nicht dem berufsspezifischen Risiko unterliegen oder 

nicht dem versicherten Risiko zuzuordnen sind

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Die Berufshaftpflichtversicherung gilt innerhalb Deutschlands. Dies 

trifft sowohl für die Praxen zu, wie auch für die Tätigkeit auf frem-

den Grundstücken (z. B. bei Hausbesuchen). Für Auslandsschäden 

gelten je nach Anbieter und Tarif spezielle Regelungen. Hier sind die 

Auslandsregion, der Grund des Auslandsaufenthalts sowie auch die 

Dauer maßgeblich dafür, ob Versicherungsschutz besteht oder nicht.

 WISSENSWERTES
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WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME  
ERMITTELN?

Die Höhe der Deckungssumme einer Haftpflichtversicherung sollte 

sich immer nach dem speziellen Risiko des Versicherungsnehmers 

richten. Durch die direkte Tätigkeit am Menschen sollte sie nicht unter 

3 Mio. Euro – besser 5 Mio. Euro – gewählt werden.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

• Kosten zum Ausgleich berechtigter Ansprüche

• Kosten zur Abwehr unberechtigter Ansprüche

In jedem Fall erfolgt die Schadenzahlung abzüglich der vereinbarten 

Selbstbeteiligung. Diese kann für die unterschiedlichen Bereiche in-

dividuell ausfallen.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN 
VERSICHERUNGEN SIND ZU EMPFEHLEN?

Neben der Berufshaftpflicht sollte das passende Gegenstück 

in keinem Gesundheitsberuf  fehlen: Eine spezielle Heilwe-

sen-Rechtsschutzversicherung. Dieser wertvolle Schutz 

rundet Ihre Absicherung bei Rechtsstreitigkeiten ab und stärkt 

Ihnen in nahezu allen Rechtsgebieten den Rücken. Hier sollte 

an alle wichtigen Bausteine gedacht werden. Bedingt durch die 

nahe Tätigkeit am Menschen sehen sich Angehörige Ihres Be-

rufsstands immer häufiger auch mit strafrechtlichen Vorwürfen 

konfrontiert (Spezial-Straf-Rechtsschutz). Der Praxis-Ver-

trags-Rechtsschutz hilft Ihnen, Ihre Ansprüche durchzuset-

zen, wenn es bei einem der vielen Verträge, die für den Betrieb 

einer eigenen Praxis nötig sind, zu Streitigkeiten kommt. 

Sollten Sie aufgrund Krankheit oder Unfall nicht mehr im Stan-

de sein, Ihren Beruf in gewohnter Weise auszuüben, ist Ihre 

Existenz gefährdet. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung 

stellt hier den Königsweg der Vorsorge dar. Damit können Sie 

eine bestimmte monatliche Rentenhöhe für einen bestimm-

ten Zeitraum absichern. Die Rente sollte zu Ihrem bisherigen 

Einkommen passen, das Endalter möglichst einen nahtlosen 

Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Für entsprechende 

Altersvorsorge sollten Sie ohnehin sorgen. Bei der Berufsun-

fähigkeitsversicherung ist es wichtig, dass die sogenannte 

Infektionsklausel im Bedingungswerk enthalten ist. Grund-

sätzlich erfolgt die Leistung aus solch einem Vertrag erst dann, 

wenn z. B. eine Krankheit die Arbeit nicht mehr möglich macht. 

Ihrem Berufsstand kann aber bereits dann ein berufliches Tä-

tigkeitsverbot ausgesprochen werden, wenn lediglich die Infek-

tion mit einer Krankheit festgestellt wird. Nur mit enthaltender 

Infektionsklausel leistet die Berufsunfähigkeitsversicherung 

auch bereits dann.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: AllaSerebrina, ClipDealer, #B:189008994 | Urheber: HayDmitriy, ClipDealer, #B:301409350 | Urheber: geargodz, ClipDealer, #B:289903374 | Urheber: inside-studio, ClipDealer, 
#B:586874750 | Urheber: HayDmitriy, ClipDealer, #B:270649906 | Urheber: N. N., ClipDealer, #A:19049213 | Urheber: jomako, ClipDealer, #B:24392127 | Urheber: EdZbarzhyvetsky, ClipDealer, #B:221756042.

 WISSENSWERTES


